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Geschäftsordnung des Mittelschulverbands Schrobenhausen 

 

Die Schulverbandsversammlung des Mittelschulverbands Schrobenhausen (nachfolgend kurz 

„Schulverbandsversammlung“ genannt) beschließt aufgrund des Art. 9 Abs. 9 des Bayerischen 

Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) — BayRS 2230-7-1-K —, der Art. 1 Abs. 3 Satz 1 und Art. 26 Abs. 

1 Satz 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) — BayRS 2020-6-1-I — sowie des 

Art. 45 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) — BayRS 2020-1-1-I —, folgende 

 

Geschäftsordnung: 

 

A. DIE ORGANE DES SCHULVERBANDS UND IHRE AUFGABEN 

 

I. DIE SCHULVERBANDSVERSAMMLUNG 

 

§ 1 Zuständigkeit der Schulverbandsversammlung 

 

Die Schulverbandsversammlung beschließt über alle Angelegenheiten des Schulverbands, soweit sie nicht in 

die Zuständigkeit des Schulverbandsvorsitzenden (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG, Art. 36 KommZG, §§ 6–9 dieser 

Geschäftsordnung) fallen oder durch die Verbandssatzung einem beschließenden Ausschuss übertragen sind. 

 

§ 2 Rechtsstellung der Mitglieder der Schulverbandsversammlung 

 

(1) Soweit die Mitglieder der Schulverbandsversammlung (Verbandsräte) nicht an ordnungsgemäß nach Art. 

33 Abs. 2 Satz 4 KommZG zustande gekommene Weisungen der Mitgliedsgemeinden gebunden sind, üben 

sie ihre Tätigkeit nach ihrer freien, nur durch die Rücksicht auf das öffentliche Wohl bestimmten 

Überzeugung aus. 

 

(2) 
1
Für die allgemeine Rechtsstellung der Mitglieder der Schulverbandsversammlung (Teilnahme- und 

Abstimmungspflicht, Sorgfalts- und Verschwiegenheitspflicht, Geheimhaltungspflicht, Ausschluss wegen 

persönlicher Beteiligung, Geltendmachung von Ansprüchen Dritter, Übernahme, Ablehnung, Niederlegung 

und Verlust des Amtes) gelten Art. 30 KommZG sowie die Artikel 48 Abs. 1 und 2, Art. 20, Art. 56a Abs. 1, 

Art. 49, 50, 19 der Gemeindeordnung, für die gekorenen Mitglieder (Art. 9 Abs. 3 Satz 3 BaySchFG) ferner 

Art. 48 Abs. 3 der Gemeindeordnung entsprechend. 
2
Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung, die 

erste Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden sind, können ihre Mitgliedschaft in der 

Schulverbandsversammlung während der Zeit ihres Bürgermeistersamtes nicht niederlegen. 

 

(3) Die Schulverbandsversammlung kann zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse einzelnen ihrer Mitglieder 

bestimmte Aufgabengebiete zur Bearbeitung zuteilen und sie insoweit mit der Überwachung der 

Verwaltungstätigkeit des Schulverbands betrauen (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 

KommZG und Art. 46 Abs. 1 Satz 2 und Art. 30 Abs. 3 GO). 

 

(4) 
1
Der/Die Schulverbandsvorsitzende kann einzelne seiner/ihrer Aufgaben und Befugnisse (§§ 6 bis 9 

dieser Geschäftsordnung) seinem/ihrem Stellvertreter zur selbstständigen Erledigung übertragen, Art. 9 Abs. 

9 BaySchFG i. V. m. Art. 36 Abs. 4 KommZG. 
2
Sonstigen Mitgliedern der Schulverbandsversammlung 

können solche Aufgaben und Befugnisse nicht übertragen werden. 

 

(5) 
1
Mitglieder der Schulverbandsversammlung haben, soweit sie eine Tätigkeit nach Abs. 3 oder Abs. 4 

ausüben, ein Recht auf Einsicht in die Akten des Schulverbands, sonst nur, wenn sie von der 

Schulverbandsversammlung mit der Einsichtnahme beauftragt werden. 
2
Das Verlangen zur Akteneinsicht ist 

gegenüber dem/der Schulverbandsvorsitzenden geltend zu machen. 

 

 

§ 3 Stellvertretung der Mitglieder der Schulverbandsversammlung 

 

(1) 
1
Die als Mitglieder der Schulverbandsversammlung amtierenden ersten Bürgermeister der 

Mitgliedsgemeinden werden im Falle der Verhinderung in der Schulverbandsversammlung von ihren 

allgemeinen Vertretern in ihren Gemeinden (Art. 39 Abs. 1 GO) oder den von den Mitgliedsgemeinden 

gemäß Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 31 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 KommZG bestellten sonstigen 
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Vertretern vertreten (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 31 Abs. 3 Satz 1 KommZG). 
2
Diese Vertreter 

besitzen in der Schulverbandsversammlung die in § 2 dieser Geschäftsordnung geschilderte Rechtsstellung. 

 

(2) 
1
Sonstige Mitglieder der Schulverbandsversammlung werden im Falle ihrer Verhinderung durch die von 

den Mitgliedsgemeinden nach Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 31 Abs. 3 Satz 2 KommZG bestellten 

Stellvertreter vertreten. 
2
Verbandsräte können sich nicht untereinander vertreten (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. 

V. m. Art. 31 Abs. 3 Satz 3 KommZG). 

 

III. DER/DIE SCHULVERBANDSVORSITZENDE 

 

1. AUFGABENBEREICH 

 

§ 4 Vorsitz in der Schulverbandsversammlung 

 

(1) 
1
Der/Die Schulverbandsvorsitzende führt den Vorsitz in der Schulverbandsversammlung (Art. 9 Abs. 9 

BaySchFG i. V. m. Art. 36 Abs. 1 Satz 2 KommZG). 
2
Er/Sie bereitet die Beratungsgegenstände vor und 

beruft die Sitzungen ein (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 36 Abs. 1 Satz 2 und Art. 26 Abs. 1 Satz 1 

KommZG und Art. 45 Abs. 2 GO). 
3
In der Sitzung leitet er/sie die Beratung und die Abstimmung, handhabt 

die Ordnung und übt das Hausrecht aus (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG 

und Art. 53 Abs. 1 GO).  

 

(2) 
1
Der/Die Schulverbandsvorsitzende hat die Beschlüsse der Schulverbandsversammlung unverzüglich zu 

vollziehen (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 36 Abs. 2 KommZG). 
2
Über etwaige Hinderungsgründe 

hat er/sie die Schulverbandsversammlung in der nächsten Sitzung, erforderlichenfalls unter Einberufung 

einer gesonderten Sitzung, zu unterrichten. 
3
Hält er/sie Beschlüsse der Schulverbandsversammlung für 

rechtswidrig, so weist er/sie die Schulverbandsversammlung auf seine/ihre Bedenken hin und setzt den 

Vollzug des Beschlusses vorläufig aus. 
4
Hält die Schulverbandsversammlung ihre Entscheidung aufrecht, so 

führt der/die Schulverbandsvorsitzende die Entscheidung der Rechtsaufsichtsbehörde herbei (Art. 9 Abs. 9 

BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 59 Abs. 2 GO).  

 

(3) 
1
Die Befugnis des/der Schulverbandsvorsitzenden, anstelle der Schulverbandsversammlung dringliche 

Anordnungen zu treffen und unaufschiebbare Geschäfte zu besorgen (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 

26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 37 Abs. 3 GO), erstreckt sich nur auf Maßnahmen, die nicht ohne 

erheblichen Nachteil für den Schulverband, für die am Schulverband oder sonst Beteiligten, für die 

Verbandsschule oder für die Allgemeinheit aufgeschoben werden können, bis die 

Schulverbandsversammlung zur Beschlussfassung zusammentritt. 
2
Für die Frage der Dringlichkeit und 

Unaufschiebbarkeit kommt es nicht auf die subjektive Meinung des/der Vorsitzenden, sondern auf die 

objektive Lage der Dinge an. Der/Die Schulverbandsvorsitzende unterrichtet die Schulverbandsversammlung 

in der nächsten Sitzung über die von ihm/ihr besorgten dringenden Anordnungen und unaufschiebbaren 

Geschäfte. 

 

§ 5 Aufgaben als Leiter der Verwaltung des Schulverbands 

 

(1) Der/Die Schulverbandsvorsitzende erledigt in eigener Zuständigkeit 

1. die laufenden Angelegenheiten, die für den Schulverband keine grundsätzliche Bedeutung haben und 

keine erheblichen Verpflichtungen erwarten lassen (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 36 Abs. 2 

und Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 37 Abs. 1 Nr. 1 GO),  

2. die Angelegenheiten, die im Interesse der Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder eines  

ihrer Länder geheim zu halten sind (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 36 Abs. 2 und Art. 26 Abs. 

1 Satz 1 KommZG und Art. 37 Abs. 1 Nr. 3 GO). 

 

(2) Zu den Aufgaben des/der Schulverbandsvorsitzenden nach Abs. 1 Nr. 1 gehören insbesondere auch: 

a) die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln im Vollzug zwingender Rechtsvorschriften und im 

Rahmen von Richtlinien der Schulverbandsversammlung, in denen die Leistungen nach 

Voraussetzung und Höhe festgelegt sind; im Übrigen bis zu einem Betrag von 15.000 Euro im 

Einzelfall, 

b) die Entscheidung über überplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag von 7.500 Euro und über 

außerplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag von 7.500 Euro im Einzelfall, soweit sie 
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unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 

Satz 1 und Art. 40 Abs. 1 KommZG und Art. 66 Abs. 1 Satz 1 GO), 

c) der Abschluss von Verträgen, die Lieferungen und Leistungen an den Schulverband 

beziehungsweise die Verbandsschule zum Gegenstand haben, sowie die Wahrnehmung von Rechten 

und Pflichten des Schulverbands aus solchen Verträgen, bis zu einer Wertgrenze von 15.000 Euro, 

d) der Abschluss sonstiger Rechtsgeschäfte, die Verpflichtungen des Schulverbands beinhalten, bis zu 

einer Wertgrenze von 15.000 Euro. 

 

(3) Bei wiederkehrenden Leistungen ist für die Bemessung von Wertgrenzen nach Abs. 2 der Zeitraum 

maßgeblich, für den die rechtliche Bindung bestehen soll; ist dieser Zeitraum nicht bestimmbar, so ist der 

zehnfache Jahresbetrag anzusetzen. 

 

(4) Soweit die Aufgaben nach Abs. 2 nicht unter Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 36 Abs. 2 und Art. 26 

Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GO fallen, werden sie hiermit dem/der 

Schulverbandsvorsitzenden gemäß Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 36 Abs. 2 und Art. 26 Abs. 1 Satz 1 

KommZG und Art. 37 Abs. 2 GO zur selbstständigen Erledigung übertragen. 

 

(5)
 1

Dem/Der Schulverbandsvorsitzenden stehen für die Erledigung seiner/ihrer Geschäfte die Bediensteten 

der Mitgliedsgemeinde Stadt Schrobenhausen zur Seite (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 36 Abs. 4 

KommZG). 
2
Er/Sie weist ihnen ihr Arbeitsgebiet zu. 

3
Er/Sie kann ihnen dabei in laufenden Angelegenheiten 

auch das Zeichnungsrecht übertragen. 
4
Geschäftsverteilung und Befugnisregelung sollen übereinstimmen. 

 

(6) Die Kassengeschäfte des Schulverbands werden aufgrund des § 6 der Satzung des Schulverbands von der 

Gemeindekasse der Mitgliedsgemeinde Stadt Schrobenhausen geführt. 

 

(7) Wenn Mitglieder der Schulverbandsversammlung nicht schon als Bürgermeister oder Gemeinderäte oder 

Gemeindebedienstete nach Art. 56a Abs. 3 GO verpflichtet wurden, hat der/die Schulverbandsvorsitzende 

sie, bevor sie mit Angelegenheiten befasst werden, die im Interesse der Sicherheit oder anderer wichtiger 

Belange der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder Unbefugten nicht bekannt werden dürfen, 

schriftlich besonders zu verpflichten, alle solche Angelegenheiten geheim zu halten. 

 

§ 6 Vertretung des Schulverbandes nach außen 

 

(1) Die Befugnis des/der Schulverbandsvorsitzenden zur Vertretung des Schulverbands nach außen bei der 

Abgabe und Entgegennahme von rechtserheblichen Erklärungen (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 36 

Abs. 1 Satz 1 KommZG) beschränkt sich auf den Vollzug der einschlägigen Beschlüsse der 

Schulverbandsversammlung, soweit der/die Schulverbandsvorsitzende nicht gemäß § 5 Absätze 1 bis 4 der 

Geschäftsordnung zum selbstständigen Handeln befugt ist. 

 

(2) Der/Die Schulverbandsvorsitzende kann im Rahmen seiner/ihrer Vertretungsbefugnis anderen in § 7 Abs. 

5 und Abs. 6 genannten Personen schriftlich, unter Angabe der Amtsbezeichnung und vermittels 

handschriftlicher Unterzeichnung Vollmacht zur Vertretung des Schulverbands erteilen (Art. 9 Abs. 9 

BaySchFG i. V. m. Art. 37 Abs. 1 Satz 3 KommZG).  

 

§ 7 Sonstige Geschäfte 

 

Dem/Der Schulverbandsvorsitzenden können weitere Angelegenheiten zur selbstständigen Erledigung durch 

besonderen Beschluss der Schulverbandsversammlung übertragen werden. 
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2. STELLVERTRETUNG 

 

§ 8 Stellvertreter des Schulverbandsvorsitzenden 

 

(1) Der/Die Schulverbandsvorsitzende wird im Falle seiner/ihrer Verhinderung durch den/die von der 

Schulverbandsversammlung aus ihrer Mitte gewählten Stellvertreter/in des/der Schulverbandsvorsitzenden 

vertreten. 

 

(2) Für den Fall gleichzeitiger Verhinderung des/der Schulverbandsvorsitzenden und des/der 

Stellvertreters/Stellvertreterin des/der Schulverbandsvorsitzenden wählt die Schulverbandsversammlung für 

die Dauer der gleichzeitigen Verhinderung als weiteren Stellvertreter ein Mitglied der 

Schulverbandsversammlung. 

 

(3) Der/Die Stellvertreter/in des Schulverbandsvorsitzenden übt im Verhinderungsfall die gesamten 

gesetzlichen und geschäftsordnungsmäßigen Befugnisse des/der Schulverbandsvorsitzenden aus  (§§ 4 - 7 

der Geschäftsordnung). 

 

(4) 
1
Ein Fall der Verhinderung liegt vor, wenn die zu vertretende Person aus tatsächlichen oder rechtlichen 

Gründen, insbesondere wegen Abwesenheit, Urlaub, Krankheit, vorläufiger Dienstenthebung oder 

persönlicher Beteiligung nicht in der Lage ist, ihr Amt auszuüben. 
2
Ist die zu vertretende Person bei 

Abwesenheit gleichwohl dazu in der Lage, die Amtsgeschäfte auszuüben und bei Bedarf wieder rechtzeitig 

vor Ort zu sein, liegt ein Fall der Verhinderung nicht vor. 

 

(5) Der/Die Schulverbandsvorsitzende kann seine/ihre Aufgaben und Befugnisse als 

Schulverbandsvorsitzende(r) nicht ganz oder teilweise auf seine/n/ihre/n allgemeinen Stellvertreter/in in 

seiner/ihrer Gemeinde oder gemäß Art. 39 Abs. 2 GO auf eine dort genannte sonstige Person übertragen. 

 

B. DER GESCHÄFTSGANG 

 

I. ALLGEMEINES 

 

§ 9 Verantwortung für den Geschäftsgang 

 

(1) 
1
Schulverbandsversammlung und Schulverbandsvorsitzende(r) sorgen für den ordnungsgemäßen Gang 

der Geschäfte, insbesondere für den Vollzug der gesetzlichen Vorschriften und für die Durchführung der 

gesetzmäßigen Anordnungen und Weisungen der Staatsbehörden. 
2
Sie schaffen die dazu erforderlichen 

Einrichtungen (Art. 8 und Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 56 Abs. 

2 und Art. 59 Abs. 1 GO). 

 

(2) 
1
Eingaben und Beschwerden an die Schulverbandsversammlung (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 

26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 56 Abs. 3 GO) werden von der Verwaltung des Schulverbands (§ 5) 

vorbehandelt und sodann der Schulverbandsversammlung vorgelegt. 
2
Eingaben, die in den 

Zuständigkeitsbereich des/der Schulverbandsvorsitzenden (§ 5 Abs. 1 und 2) fallen, erledigt diese(r) in 

eigener Zuständigkeit; er/sie unterrichtet die Schulverbandsversammlung, wenn und soweit das nach den 

Umständen der Eingabe nicht unterbleiben kann. 

 

 

§ 10 Sitzungen, Beschlussfähigkeit 

 

(1)
 1

Die Schulverbandsversammlung beschließt in Sitzungen (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 

1 Satz 1 KommZG und Art. 47 Abs. 1 GO). 
2
Eine Beschlussfassung durch mündliche Befragung außerhalb 

der Sitzungen oder im Umlaufverfahren ist ausgeschlossen. 
3
Während der Sitzung ist das Rauchen nicht 

gestattet. 

 

(2) Die Schulverbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß geladen 

sind und die Mehrheit der Mitglieder anwesend und stimmberechtigt ist (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. 

Art. 33 Abs. 1 Satz 1 KommZG). 
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(3) 
1
Wird die Schulverbandsversammlung wegen Beschlussunfähigkeit, die nicht auf der persönlichen 

Beteiligung der Mehrheit der Verbandsräte beruht, zum zweiten Mal zur Verhandlung über denselben 

Gegenstand zusammengerufen, so ist sie ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig. 
2
Bei 

der zweiten Einladung muss auf diese Bestimmung eigens hingewiesen werden (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. 

V. m. Art. 33 Abs. 1 Satz 3 KommZG). 

 

§ 11 Öffentliche Sitzung 

 

(1) Die Sitzungen der Schulverbandsversammlung sind öffentlich, soweit nicht Rücksichten auf das Wohl 

der Allgemeinheit oder auf berechtigte Ansprüche Einzelner entgegenstehen (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. 

m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 52 Abs. 2 GO). 

 

(2) 
1
Zu den öffentlichen Sitzungen der Schulverbandsversammlung hat jedermann Zutritt, soweit der für 

Zuhörer bestimmte Raum ausreicht. 
2
Soweit erforderlich, wird die Zulassung durch die Ausgabe von 

Platzkarten geregelt. 
3
Für die Medien ist stets eine angemessene Zahl von Plätzen freizuhalten. 

4
Rundfunk- 

und Fernsehaufnahmen bedürfen der Zustimmung des/der Schulverbandsvorsitzenden und der 

Schulverbandsversammlung. 

 

(3) 
1
Ton- und Bildaufnahmen jeder Art bedürfen der Zustimmung des Vorsitzenden und der 

Schulverbandsversammlung; sie sind auf Verlangen eines einzelnen Mitglieds hinsichtlich seiner Person zu 

unterlassen.
 2

Ton- und Bildaufnahmen von an der Sitzung teilnehmenden Bediensteten und sonstigen 

Sitzungsteilnehmern sind nur mit deren Einwilligung zulässig. 
3
Aufnahmen von Zuhörern sind grundsätzlich 

nicht gestattet. 

 

(3) Zuhörer, welche die Ordnung der Sitzung stören, können durch den/die Schulverbandsvorsitzende(n) aus 

dem Sitzungssaal gewiesen werden (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und 

Art. 53 Abs. 1 GO). 

 

§ 12 Nicht öffentliche Sitzungen 

 

(1) In nicht öffentlicher Sitzung werden grundsätzlich behandelt: 

1. Personalangelegenheiten in Einzelfällen, 

2. Rechtsgeschäfte in Grundstücksangelegenheiten, 

3. Angelegenheiten, die dem Sozial- oder Steuergeheimnis unterliegen, 

4. sonstige Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch Gesetz vorgeschrieben oder nach der Natur der 

Sache erforderlich erscheint. 

 

(2) Zu nicht öffentlichen Sitzungen können im Einzelfall Personen, die der Schulverbandsversammlung nicht 

angehören, hinzugezogen werden, wenn deren Anwesenheit für die Behandlung des jeweiligen 

Beratungsgegenstandes erforderlich ist. 

 

 (3) Beantragt ein Mitglied der Schulverbandsversammlung, eine Angelegenheit abweichend von der 

Tagesordnung in öffentlicher oder nicht öffentlicher Sitzung zu behandeln, so wird über diesen Antrag in 

nicht öffentlicher Sitzung beraten und abgestimmt. 

 

(4) Die in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse sind der Öffentlichkeit bekannt zu geben, sobald 

die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 

KommZG und Art. 52 Abs. 3 GO). 

 

(5) 
1
Ist ein Mitglied der Schulverbandsversammlung gemäß Art. 49 GO wegen Befangenheit von Beratungen 

und Abstimmungen ausgeschlossen, so muss es in nicht öffentlichen Sitzungen den Sitzungsraum verlassen. 
2
In öffentlichen Sitzungen begibt sich das befangene Mitglied auf die Zuhörerplätze oder verlässt den 

Sitzungsraum. 

  



    Amtsblatt der Stadt Schrobenhausen   Nr. 3 / 2021 - 21- 
 

 

Die Onlineausgabe des Amtsblattes ist unter http://www.schrobenhausen.de/amtsblatt abrufbar 

II. VORBEREITUNG DER SITZUNGEN 

 

§ 13 Einberufung 

 

(1) 
1
Der/Die Schulverbandsvorsitzende beruft die Sitzungen der Schulverbandsversammlung ein, wenn die 

Geschäftslage es erfordert, jedoch jährlich mindestens einmal, oder wenn ein Viertel der Mitglieder der 

Schulverbandsversammlung es schriftlich beantragt (Art. 9 Abs. 6 BaySchFG). 
2
Im Fall des Art. 9 Abs. 6 

Satz 3 BaySchFG (Antrag eines Viertels der gesetzlichen Zahl der Mitglieder) beruft er/sie die Sitzung der 

Schulverbandsversammlung innerhalb einer Woche ab Eingang des Antrags bei ihm/ihr zu einem möglichst 

nahe liegenden Termin schriftlich und unter Angabe des Beratungsgegenstandes ein. 

 

(2) 
1
Die Sitzungen finden in der Regel in der Mittelschule Schrobenhausen statt. 

2
Sie beginnen regelmäßig 

um 14.00 Uhr. 
3
In der Einladung (§ 17) kann im Einzelfall etwas Anderes bestimmt werden. 

 

§ 14 Tagesordnung 

 

(1) 
1
Der/Die Schulverbandsvorsitzende setzt die Tagesordnung fest. 

2
Rechtzeitig eingegangene Anträge von 

Mitgliedern der Schulverbandsversammlung setzt der/die Schulverbandsvorsitzende möglichst auf die 

Tagesordnung der nächsten Sitzung. 
3
Ist das nicht möglich, sind die Anträge in jedem Fall auf die 

Tagesordnung der übernächsten Sitzung der Schulverbandsversammlung zu setzen. 
4
Eine materielle 

Vorprüfung findet nicht statt. 

 

(2) In der Tagesordnung sind die Beratungsgegenstände einzeln und inhaltlich konkretisiert zu benennen, 

damit es den Mitgliedern der Schulverbandsversammlung ermöglicht wird, sich auf die Behandlung der 

jeweiligen Gegenstände vorzubereiten. 

 

(3) 
1
Die Tagesordnung für öffentliche Sitzungen ist jeweils unter Angabe von Ort und Zeit der Sitzung 

spätestens am dritten Tag vor der Sitzung der Öffentlichkeit durch Anschlag an Amtstafeln aller dem 

Schulverband angehörenden Gemeinden bekannt zu geben (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 

Satz 1 KommZG und Art. 52 Abs. 1 GO). 
2
Die Tagesordnung nicht öffentlicher Sitzungen wird nicht 

bekannt gegeben. 

 

(4) Den örtlichen Medien soll die Tagesordnung jeder öffentlichen Sitzung rechtzeitig mitgeteilt werden. 

 

§ 15 Form und Frist für die Einladung 

 

(1) 
1
Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung werden schriftlich unter Beifügung der Tagesordnung zu 

den Sitzungen eingeladen. 
2
Der Tagesordnung sollen weitere Unterlagen, insbesondere Beschlussvorlagen, 

beigefügt werden, wenn und soweit das sachdienlich ist. 

 

(2) 
1
Die Ladungsfrist beträgt sechs Tage; sie kann in dringenden Fällen auf 24 Stunden verkürzt werden. 

2
Der Sitzungstag und der Tag des Zugangs der Ladung werden bei der Berechnung der Frist nicht 

mitgerechnet. 

 

(3) Soll zum zweiten Mal über den gleichen Gegenstand verhandelt werden, so muss bei der Ladung hierauf 

unter Bekanntgabe der Tagesordnung sowie darauf hingewiesen werden, dass die 

Schulverbandsversammlung ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig ist (Art. 9 Abs. 9 

BaySchFG i. V. m. Art. 33 Abs. 1 Satz 3 KommZG). 

 

(4) Für Wahlen gilt Absatz 3 entsprechend. 

 

§ 16 Anträge 

 

(1) Das Recht, Anträge in die Schulverbandsversammlung einzubringen, besitzen nur die Mitglieder der 

Schulverbandsversammlung. 

 

(2) 
1
Anträge, die in einer Sitzung behandelt werden sollen, sind schriftlich beim/bei der 

Schulverbandsvorsitzenden zu stellen und ausreichend zu begründen. 
2
Sie sollen spätestens bis zum 14. Tag 
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vor der der Sitzung beim/bei der Schulverbandsvorsitzenden eingereicht werden. 
3
Soweit ein Antrag mit 

Ausgaben verbunden ist, die im Haushaltsplan nicht vorgesehen sind, soll er einen Deckungsvorschlag 

enthalten. 

 

(3) 
1
Dringlichkeitsanträge sind spätestens vor Beginn einer Sitzung schriftlich beim Sitzungsleiter 

einzureichen. 
2
Der Antragsteller begründet zu Beginn der Sitzung mündlich die Dringlichkeit. 

3
Erhebt sich 

hiergegen Widerspruch, so ist nach einer Gegenrede über die Dringlichkeit des Antrags abzustimmen. 
4
Wird 

diese bejaht, ist der Antrag in der Sitzung zu behandeln, wird sie verneint, wird nach Absatz 2 verfahren. 

 

(4) 
1
Sachanträge, Änderungs- und Zusatzanträge zu den einzelnen Tagesordnungspunkten können während 

der Sitzung jederzeit auch mündlich gestellt werden. 
2
Während der Sitzung gestellte Anträge zur 

Geschäftsordnung oder die Zurücknahme eines Antrags bedürfen nicht der Schriftform. 

 

III. SITZUNGSVERLAUF 

 

§ 17 Eröffnung der Sitzung 

 
(1) 1

Der/Die Schulverbandsvorsitzende eröffnet die Sitzung. 
2
Er/Sie stellt die ordnungsgemäße Ladung der 

Mitglieder der Schulverbandsversammlung sowie die Beschlussfähigkeit der Schulverbandsversammlung 

fest und erkundigt sich nach Einwänden gegen die Tagesordnung. 
3
Ferner lässt er/sie über die Genehmigung 

der Niederschrift über die vorangegangene öffentliche Sitzung abstimmen, falls sie mit der Einladung 

verschickt wurde. 

 

(2) 
1
Die Niederschrift über die vorangegangene nichtöffentliche Sitzung liegt während der Dauer der Sitzung 

zur Einsicht auf. 
2
Wenn bis zum Schluss der Sitzung keine Einwendungen erhoben werden, so gilt die 

Niederschrift als von der Schulverbandsversammlung gem. Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 

Satz 1 KommZG und Art. 54 Abs. 2 GO genehmigt. 

 

§ 18 Eintritt in die Tagesordnung 

 

(1) 
1
Die einzelnen Tagesordnungspunkte werden in der in der Tagesordnung festgelegten Reihenfolge 

behandelt. 
2
Die Reihenfolge kann durch Beschluss geändert werden. 

 

(2) 
1
Soll ein Tagesordnungspunkt in nicht öffentlicher Sitzung behandelt werden (§ 14), so wird darüber 

vorweg unter Ausschluss der Öffentlichkeit beraten und entschieden (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 

26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 52 Abs. 2 Satz 2 GO). 
2
Wird von vornherein zu einer nicht öffentlichen 

Sitzung eingeladen, gilt die Behandlung in nicht öffentlicher Sitzung als gebilligt, wenn und soweit nicht die 

Schulverbandsversammlung anders entscheidet. 

 

(3) 
1
Der/Die Schulverbandsvorsitzende oder ein von ihm/ihr beauftragter Berichterstatter trägt den 

Sachverhalt der einzelnen Tagesordnungspunkte vor und erläutert ihn. 
2
Anstelle des mündlichen Vortrags 

kann auf schriftliche Vorlagen verwiesen werden. 

 

(4) Zu Tagesordnungspunkten, die in einem Ausschuss vorbehandelt worden sind, ist der Beschluss des 

Ausschusses bekannt zu geben. 

 

(5) 
1
Soweit erforderlich, können auf Anordnung des/der Schulverbandsvorsitzenden oder auf Beschluss der 

Schulverbandsversammlung der/die Schulleiter/in, der/die Vorsitzende des Elternbeirats, Sachverständige 

sowie Sachbearbeiter nach § 5 Abs. 5 dieser Geschäftsordnung zugezogen und gutachtlich gehört werden. 
2
Entsprechendes gilt für sonstige sachkundige Personen. 

 

(6) 
1
Der/Die Schulverbandsvorsitzende kann zu allen — auch zu den nicht öffentlichen — Sitzungen 

Vertreter der Rechts- und Schulaufsichtsbehörden einladen. 
2
Vertreter dieser Aufsichtsbehörden haben auch 

ohne Einladung das Recht, an der Sitzung der Schulverbandsversammlung teilzunehmen, Art. 9 Abs. 9 

BaySchFG i. V. m. Art. 32 Abs. 3 Satz 1 KommZG. 

 

§ 19 Beratung der Sitzungsgegenstände 
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(1) Nach der Berichterstattung über einen Tagesordnungspunkt, gegebenenfalls nach dem Vortrag des 

Schulleiters/der Schulleiterin, des/der Vorsitzenden des Elternbeirats, der Sachverständigen oder der 

Sachbearbeiter nach § 5 Abs. 5 dieser Geschäftsordnung, eröffnet der/die Schulverbandsvorsitzende jeweils 

die Beratung. 

 

(2) 
1
Mitglieder der Schulverbandsversammlung, die nach den Umständen annehmen müssen, von der 

Beratung und Abstimmung zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung wegen persönlicher Beteiligung 

(Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 49 Abs. 1 GO) ausgeschlossen zu 

sein, haben dies vor Beginn der Beratung dem/der Schulverbandsvorsitzenden unaufgefordert mitzuteilen. 
2
Entsprechendes gilt, wenn Anhaltspunkte dieser Art während der Beratung erkennbar werden. 

3
Ein wegen 

persönlicher Beteiligung ausgeschlossenes Mitglied hat während der Beratung und Abstimmung seinen Platz 

am Beratungstisch zu verlassen; es kann bei öffentlicher Sitzung im Zuhörerraum Platz nehmen, bei nicht 

öffentlicher Sitzung verlässt es den Raum. 

 

(3) 
1
Ein Sitzungsteilnehmer darf das Wort nur ergreifen, wenn es ihm vom/von der Vorsitzenden erteilt wird. 

2
Der/die Vorsitzende erteilt das Wort in der Reihenfolge der Wortmeldungen; er/sie kann es wiederholt 

erteilen. 
3
Bei gleichzeitiger Wortmeldung entscheidet der/die Vorsitzende über die Reihenfolge. 

4
Bei 

Wortmeldungen „zur Geschäftsordnung“ ist das Wort außer der Reihe sofort zu erteilen. 
5
Vertretern der 

Rechts- und Schulaufsichtsbehörden ist auf Antrag das Wort zu erteilen (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. 

Art. 32 Abs. 3 Satz 2 KommZG). 
6
Zuhörern kann das Wort nicht erteilt werden. 

 

(4) 
1
Die Redner sprechen von ihrem Platz aus; sie richten ihre Rede an die Schulverbandsversammlung. 

2
Die 

Redebeiträge müssen sich auf den jeweiligen Tagesordnungspunkt beziehen; Abweichungen vom Thema 

sind zu vermeiden. 

 

(5) 
1
Während der Beratung über einen Antrag sind nur zulässig: 

1. Anträge zur Geschäftsordnung, 

2. Zusatz- oder Änderungsanträge oder Anträge auf Zurückziehung des zu beratenden Antrags. 
2
Über Anträge zur Geschäftsordnung ist sofort abzustimmen; eine Beratung zur Sache selbst findet insoweit 

nicht statt. 
3
Über Änderungsanträge ist in der Regel sofort zu beraten und abzustimmen. 

 

(6) Wenn keine Wortmeldungen mehr vorliegen, wird die Beratung vom/von der Vorsitzenden geschlossen. 

 

(7) 
1
Redner, die gegen die vorstehenden Regeln verstoßen, ruft der/die Vorsitzende zur Ordnung und macht 

sie auf den Verstoß aufmerksam. 
2
Bei weiteren Verstößen kann ihnen der/die Vorsitzende das Wort 

entziehen. 

 

(8) 
1
Mitglieder der Schulverbandsversammlung, die die Ordnung fortgesetzt erheblich stören, kann der/die 

Vorsitzende mit Zustimmung der Schulverbandsversammlung von der Sitzung ausschließen. 
2
Hierzu gilt die 

Zustimmung der Schulverbandsversammlung als erteilt, wenn sich aus ihrer Mitte kein Widerspruch erhebt. 
3
Über den Ausschluss von weiteren Sitzungen entscheidet die Schulverbandsversammlung (Art. 9 Abs. 9 

BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 53 Abs. 2 GO). 

 

(9) 
1
Der/Die Vorsitzende kann die Sitzung unterbrechen oder aufheben, falls Ruhe und Ordnung im 

Sitzungssaal auf andere Weise nicht wiederhergestellt werden können. 
2
Eine unterbrochene Sitzung ist 

spätestens am nächsten Tag fortzuführen; einer neuerlichen Ladung hierzu bedarf es nicht. 
3
Die Beratung ist 

an dem Punkt fortzusetzen, an dem die Sitzung unterbrochen wurde. 
4
Der/Die Vorsitzende gibt Zeit und Ort 

der Fortsetzung bekannt. 

 

§ 20 Abstimmung 

 

(1) 
1
Nach Abschluss der Beratung oder nach Annahme eines Antrags auf „Schluss der Beratung“ lässt 

der/die Vorsitzende über den Beratungsgegenstand abstimmen. 
2
Er/Sie vergewissert sich zuvor, ob die 

Beschlussfähigkeit gegeben ist. 

 

(2) Stehen mehrere Anträge zur Abstimmung, so wird über sie in der nachstehenden Reihenfolge 

abgestimmt: 

1. Anträge zur Geschäftsordnung, 
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2. Änderungsanträge, 

3. weitergehende Anträge; die einen größeren Aufwand erfordern oder eine stärker einschneidende 

Maßnahme zum Gegenstand haben, 

4. früher gestellte Anträge. 

 

(3) 
1
Grundsätzlich wird über jeden Antrag insgesamt abgestimmt. 

2
Über einzelne Teile eines Antrags wird 

getrennt abgestimmt, wenn dies beschlossen wird oder der/die Vorsitzende eine Teilung vornimmt. 

 

(4) 
1
Vor der Abstimmung soll der Antrag verlesen werden. 

2
Der/Die Vorsitzende formuliert die zur 

Abstimmung anstehende Frage so, dass sie mit Ja oder Nein beantwortet werden kann. 
3
Grundsätzlich wird 

in der Reihenfolge Ja - Nein abgestimmt. 

 

(5) 
1
Beschlüsse werden in offener Abstimmung durch Handaufheben oder auf Beschluss der 

Schulverbandsversammlung durch namentliche Abstimmung mit einfacher Mehrheit der Abstimmenden 

gefasst, soweit nicht im Gesetz eine besondere Mehrheit vorgeschrieben ist. 
2
Bei Stimmengleichheit ist der 

Antrag abgelehnt (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 33 Abs. 2 KommZG); wird dadurch ein 

ausnahmsweise negativ formulierter Antrag abgelehnt, bedeutet dies nicht die Beschlussfassung über das 

Gegenteil. 
3
Kein Mitglied der Schulverbandsversammlung darf sich der Stimme enthalten (Art. 9 Abs. 9 

BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 48 Abs. 1 Satz 2 GO). 

 

(6) 
1
Die Stimmen sind, soweit erforderlich, durch den/die Vorsitzende(n) zu zählen. 

2
Das 

Abstimmungsergebnis ist unmittelbar nach der Abstimmung bekannt zu geben; dabei ist festzustellen, ob der 

Antrag angenommen oder abgelehnt ist. 

 

(7) 
1
Über einen bereits zur Abstimmung gebrachten Antrag können in derselben Sitzung die Beratung und 

Abstimmung nicht nochmals aufgenommen werden, wenn nicht deren sofortige Wiederholung durch alle 

Mitglieder verlangt wird, die an der Abstimmung teilgenommen haben. 
2
In einer späteren Sitzung kann, 

soweit gesetzlich nichts anderes vorgesehen, ein bereits zur Abstimmung gebrachter Beratungsgegenstand 

insbesondere dann erneut behandelt werden, wenn neue Tatsachen oder neue gewichtige Gesichtspunkte 

vorliegen und der Beratungsgegenstand ordnungsgemäß auf die Tagesordnung gesetzt wurde. 

 

(8) Beschlüsse der Schulverbandsversammlung sind nicht deshalb ungültig, weil Mitglieder im Widerspruch 

zu Weisungen der von ihnen vertretenen Mitgliedsgemeinden abgestimmt haben (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. 

V. m. Art. 33 Abs. 2 Satz 5 KommZG). 

 

§ 21 Wahlen 

 

(1) 
1
Für Entscheidungen der Schulverbandsversammlung, die im Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz oder 

in anderen Rechtsvorschriften als Wahlen bezeichnet werden, gilt Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 33 

Abs. 3 KommZG. 

 

(2) 
1
Wahlen werden in geheimer Abstimmung mit Stimmzetteln vorgenommen. 

2
Ungültig sind insbesondere 

leere Stimmzettel und solche Stimmzettel, die den Namen des/der Gewählten nicht eindeutig ersehen lassen. 

 

(3) 
1
Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. 

2
Wird diese Mehrheit im 

ersten Wahlgang nicht erreicht, so findet Stichwahl unter den beiden Bewerbern mit den höchsten 

Stimmenzahlen statt. 
3
Haben im ersten Wahlgang von mehreren Bewerbern drei oder mehr die gleiche 

höchste Stimmenzahl erhalten oder stehen an zweiter Stelle zwei oder mehr Bewerber mit gleichen 

Stimmenzahlen, so entscheidet das Los darüber, wer von den Bewerbern mit gleicher Stimmenzahl in die 

Stichwahl zu bringen ist. 
4
Bei Stimmengleichheit in der Stichwahl entscheidet gleichfalls das Los (Art. 9 

Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 33 Abs. 3 KommZG). 
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§ 22 Informationen und Anfragen 

 
1
Nach dem Letzten Punkt der Tagesordnung informiert der/die Schulverbandsvorsitzende über laufende 

Angelegenheiten, die noch keiner Entscheidung der Schulverbandsversammlung bedürfen, und über 

dringende Angelegenheiten, die er nach § 4 Abs. 3 GeschO erledigt hat. 
2
Die Mitglieder der 

Schulverbandsversammlung können in jeder Sitzung nach Erledigung der Tagesordnung an den/die 

Vorsitzende/n Anfragen über solche Gegenstände richten, die nicht auf der Tagesordnung stehen. 
3
Nach 

Möglichkeit sollen solche Anfragen sofort durch den/die Vorsitzende/n oder anwesenden Sachbearbeiter 

nach § 5 Abs. 5 der Geschäftsordnung beantwortet werden. 
4
Ist das nicht möglich, so werden sie in der 

nächsten Sitzung beantwortet. 
5
Eine Aussprache über Anfragen findet in der Sitzung nicht statt. 

 

§ 23 Beendigung der Sitzung 

 

Nach Behandlung der Tagesordnung und etwaiger Anfragen schließt der/die Schulverbandsvorsitzende die 

Sitzung. 

 

IV. SITZUNGSNIEDERSCHRIFT 

 

§ 24 Form und Inhalt 

 

(1) 
1
Über die Sitzungen der Schulverbandsversammlung werden Niederschriften gefertigt, deren Inhalt sich 

nach Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 2 KommZG und Art. 54 Abs. 1 GO richtet. 
2
Die 

Niederschriften werden getrennt nach öffentlichen und nicht öffentlichen Tagesordnungspunkten geführt. 
3
Niederschriften sind jahrgangsweise zu binden. 

 

(2) 
1
Ist ein Mitglied der Schulverbandsversammlung bei einer Beschlussfassung abwesend, so ist dies in der 

Niederschrift besonders zu vermerken. 
2
Jedes Mitglied der Schulverbandsversammlung kann verlangen, dass 

in der Niederschrift festgehalten wird, wie es abgestimmt hat (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 

1 Satz 1 KommZG und Art. 54 Abs. 1 Satz 3 GO). 

 

(3) Die Niederschrift ist vom/von der Schulverbandsvorsitzenden und vom/von der/die Schriftführer/in zu 

unterzeichnen und von der Schulverbandsversammlung zu genehmigen (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. 

Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 54 Abs. 2 GO). 

 

(4) Neben der Niederschrift werden Anwesenheitslisten geführt. 

 

§ 25 Einsichtnahme und Abschrifterteilung 

 

(1) In die Niederschriften über öffentliche Sitzungen können alle im Gebiet des Schulverbandes wohnenden 

Bürger Einsicht nehmen, ebenso außerhalb dieses Gebiets wohnende Personen in Angelegenheiten, die ihren 

Grundbesitz oder ihre gewerbliche Niederlassung im Gebiet des Schulverbands betreffen (Art. 9 Abs. 9 

BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 54 Abs. 3 Satz 2 GO). 

 

(2) 
1
Mitglieder der Schulverbandsversammlung können jederzeit die Niederschriften über öffentliche und 

nicht öffentliche Sitzungen einsehen und sich Abschriften der in öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse 

erteilen lassen (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 54 Abs. 3 Satz 1 

GO). 
2
Abschriften von Beschlüssen, die in nicht öffentlicher Sitzung gefasst wurden, können sie verlangen, 

wenn die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 

Satz 1 KommZG und Art. 52 Abs. 3 und Art. 54 Abs. 3 Satz 1 GO). 

 

(3) In Rechnungsprüfungsangelegenheiten können die Mitglieder der Schulverbandsversammlung jederzeit 

die Berichte über die Prüfung einsehen (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG 

und Art. 102 Abs. 5 GO); Abschriften werden nicht erteilt. 
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C. SCHLUSSVORSCHRIFTEN 

 

§ 26 Bekanntmachungen 

 

Der Schulverband bestimmt das Amtsblatt der Schulverbandsgemeinde Stadt Schrobenhausen zum 

Amtsblatt des Schulverbandes. 

 

 

§ 27 Änderung der Geschäftsordnung 

 

Änderungen dieser Geschäftsordnung bedürfen eines Beschlusses der Schulverbandsversammlung. 

 

 

§ 28 Verteilung der Geschäftsordnung 

 

Jedes Mitglied der Schulverbandsversammlung erhält ein Exemplar der Geschäftsordnung ausgehändigt. 

 

 

§ 29 In-Kraft-Treten 

 

(1) Diese Geschäftsordnung tritt mit Wirkung vom 01. Mai 2020 in Kraft. 

 

(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Geschäftsordnung der Schulverbandsversammlung des 

Mittelschulverbands Schrobenhausen vom 05.11.2014 außer Kraft.  

 

Schrobenhausen, 15. Juli 2020 

Mittelschulverband Schrobenhausen 

 

(Im Original gezeichnet) 

 

Harald Reisner 

Erster Bürgermeister 

Schulverbandsvorsitzender 
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Satzung zur Regelung von Fragen der Verfassung 

des Mittelschulverbandes Schrobenhausen 

und Entschädigungssatzung für ehrenamtliche Tätigkeit 

(Verbandssatzung) 

 

Die Schulverbandsversammlung des Mittelschulverbandes Schrobenhausen (nachfolgend stets 

Schulverbandsversammlung genannt) erlässt aufgrund des Art. 9 Abs. 9 des Bayerischen 

Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) – BayRS 2230-7-1-K – i.V.m. Art. 18, Art. 19 Abs. 1 Nr. 1 und 

Nr. 5 sowie Abs. 2 Nrn. 1, 2, 3 und 5, Art. 29 Satz 2, Art. 30 Abs. 2, Art. 43 Abs. 1 und 2, Art. 47 Abs. 5 

und 6 und Art. 26 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) – BayRS 

2020-6-1-I – sowie Art. 20a und Art. 32 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) – 

BayRS 2020-1-1-I – folgende 

 

Satzung zur Regelung von Fragen der Verfassung 

des Mittelschulverbands Schrobenhausen 

(Verbandssatzung) 

 

§ 1 Name und Sitz des Schulverbands  

(1) Der Schulverband führt folgenden Namen: 

Mittelschulverband Schrobenhausen 

 

(2) Der Schulverband hat seinen Sitz in Schrobenhausen. 

 

(3) Mitglieder des Schulverbands sind die Stadt Schrobenhausen, die Gemeinde Berg im Gau und die Gemeinde 

Langenmosen. 

 

§ 2 Organe des Schulverbands 

 

Organe des Schulverbands sind die Schulverbandsversammlung und der Schulverbandsvorsitzende (Art. 9 

Abs. 2 BaySchFG). 

 

§ 3 Ehrenamtliche Tätigkeit; Entschädigung  

 

(1) Der Schulverbandsvorsitzende, sein Stellvertreter und die übrigen Mitglieder der 

Schulverbandsversammlung (Schulverbandsräte) sind ehrenamtlich tätig, Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. 

Art. 30 Abs. 1 Satz 1 KommZG. Die Tätigkeit der Schulverbandsräte erstreckt sich auf die Mitwirkung bei 

den Beratungen und Entscheidungen der Schulverbandsversammlung. Außerdem können einzelnen 

Mitgliedern besondere Verwaltungs- und Überwachungsbefugnisse nach näherer Vorschrift der 

Geschäftsordnung (§ 2 Absatz 3 und 4) übertragen werden. 

(2) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung, die der Schulverbandsversammlung kraft Amtes angehören, 

das sind die ersten Bürgermeister der am Schulverband beteiligten Gemeinden (Art. 9 Abs. 3 Satz 1 

BaySchFG), haben nur Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen, Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i.V.m. Art. 30 Abs. 2 

Satz 2 KommZG, soweit sie nicht Schulverbandsvorsitzender oder dessen Stellvertreter sind. 

 

(3) Der Schulverbandsvorsitzende erhält für seine Tätigkeit eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe 

von 75 Euro. Der Stellvertreter des Schulverbandsvorsitzenden erhält für seine Tätigkeit jeweils im 

Vertretungsfall ein Sitzungsgeld für jede Sitzung in Höhe 75 Euro. 
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(4) Die übrigen Mitglieder der Schulverbandsversammlung erhalten für ihre Tätigkeit ein Sitzungsgeld für die 

notwendige Teilnahme an Sitzungen der Schulverbandsversammlung in Höhe von 50 Euro für jede Sitzung. 

 

(5) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung erhalten ferner 

 

a) für auswärtige Tätigkeit Reisekostenvergütung nach den für die Beamten des Freistaats Bayern geltenden 

Rechtsvorschriften; als Dienstreise gilt nicht der Weg zu den Sitzungen der Schulverbandsversammlung, die 

an dem üblichen Sitzungsort, insbesondere an dem in § 13 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Schulverbands 

genannten Ort stattfinden; 

b) wenn sie Angestellte oder Arbeiter sind, Entschädigung für den nachgewiesenen Verdienstausfall; 

c) wenn sie selbstständig Tätige sind, für den entstandenen Verdienstausfall einen Pauschalsatz – für jede 

Stunde Sitzungsdauer, soweit die Sitzungen nicht in der Zeit nach 19.00 Uhr oder an Samstagen, Sonntagen 

oder gesetzlichen Feiertagen stattfinden, in Höhe von 15 Euro; 

d) wenn sie keine Ersatzansprüche nach Buchstaben a), b) und c) haben, wenn ihnen jedoch im beruflichen 

oder häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur durch das Nachholen versäumter Arbeit 

oder die Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, ein Pauschalsatz unter den in 

Buchstabe c) genannten Voraussetzungen in der Höhe von 15 Euro; ob die vorstehend genannten 

Voraussetzungen vorliegen, entscheidet die Schulverbandsversammlung unter Ausschluss des Betroffenen. 

 

(6) Die Entschädigungsleistungen nach Abs. 5 werden nur auf Antrag gewährt. 

 

(7) Etwaige Ablieferungspflichten nach Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 30 Abs. 2 Satz 3, erster Halbsatz 

KommZG und Art. 20a Abs. 4 GO sowie Art. 30 Abs. 2 Satz 3 letzter Halbsatz KommZG sind erfüllt, wenn 

die Ablieferung gegenüber der Gemeinde erfolgt, in der das Mitglied der Schulverbandsversammlung ein 

kommunalpolitisches Ehrenamt ausübt. 

 

§ 5 Finanzbedarf 

 

Entsprechend Art. 9 Abs. 7 Sätze 1 bis 3 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes wird der Finanzbedarf 

des Schulverbands durch die Schulverbandsumlage aufgebracht. Stichtag für die Feststellung der Zahl der 

Verbandsschüler ist der 01. Oktober jeden Jahres für das darauffolgende Jahr. Die Umlage wird 

vierteljährlich zum 25.01., 25.04., 25.07. und 25.10. fällig. 

 

§ 6 Kassengeschäfte und Verwaltungskostenbeitrag 

 

Die Kassengeschäfte des Schulverbands werden von der Mitgliedsgemeinde Stadt Schrobenhausen geführt. 

Der Schulverband erstattet der Stadt Schrobenhausen die Kosten für die von ihr erledigten Verwaltungs- und 

Kassengeschäfte (Verwaltungskostenbeitrag). 

 

§ 7 Rechnungsprüfung 

 

Die Prüfung der Jahresrechnung obliegt dem Rechnungsprüfungsausschuss der Mitgliedsgemeinde Stadt 

Schrobenhausen. Er wird mit der Prüfung gemäß Art. 103 GO beauftragt. 

 

§ 8 Ausscheiden von Mitgliedern 

 

Scheidet infolge der Veränderung des Schulsprengels ein Verbandsmitglied aus dem Schulverband aus, so 

findet eine Vermögensauseinandersetzung zwischen dem Schulverband und dem ausscheidenden 

Verbandsmitglied statt, Art. 9 Abs. 9 Satz 2 SchFG i. V. m. Art. 47 Abs. 6 KommZG. 
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§ 9 In-Kraft-Treten  

 

(1) Die Satzung tritt am 1. Mai 2020 in Kraft. 

 

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung zur Regelung von Fragen der Verfassung des Mittelschulverbandes 

Schrobenhausen und Entschädigungssatzung für ehrenamtliche Tätigkeit (Verbandssatzung) vom 14. 

November 2014 außer Kraft. 

 

Schrobenhausen, 15. Juli 2020 

Mittelschulverband Schrobenhausen 

 

(Im Original gezeichnet) 

 

Harald Reisner 

Erster Bürgermeister 

Schulverbandsvorsitzender 
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Satzung zur Regelung von Fragen  
des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts 

 

Die Stadt Schrobenhausen erlässt auf Grund der Art. 20 a, 23, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 88 und 103 
der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern folgende  
 

Satzung: 
 

§ 1 Zusammensetzung des Stadtrats 
 
Der Stadtrat besteht aus dem berufsmäßigen ersten Bürgermeister (§ 4) und 24 ehrenamtlichen 
Mitgliedern. 
 

§ 2 Ausschüsse 
 
(1) Der Stadtrat bestellt zur Mitwirkung bei der Erledigung seiner Aufgaben folgende ständige 
Ausschüsse: 
 
a) den Haupt- und Finanzausschuss, 

bestehend aus dem Vorsitzenden und 11 ehrenamtlichen Stadtratsmitgliedern, 
b) den Bau- und Umweltausschuss, 

bestehend aus dem Vorsitzenden und 11 ehrenamtlichen Stadtratsmitgliedern, 
c) den Rechnungsprüfungsausschuss, 

bestehend aus 7 ehrenamtlichen Stadtratsmitgliedern. 
 
(2) 1Den Vorsitz in den in Absatz 1 Buchst. a) und b) genannten Ausschüssen führt der erste 
Bürgermeister. 2Den Vorsitz im Rechnungsprüfungsausschuss führt ein vom Stadtrat bestimmtes 
Stadtratsmitglied. 
 
(3) 1Die Ausschüsse beschließen anstelle des Stadtrates (beschließende Ausschüsse), soweit sich 
der Stadtrat nicht in der Geschäftsordnung die Entscheidung vorbehalten hat. 2Im Einzelfall sind 
die Ausschüsse im Rahmen der Geschäftsordnung vorberatend tätig. 
 
(4) Das Aufgabengebiet der Ausschüsse im Einzelnen ergibt sich aus der Geschäftsordnung, 
soweit es nicht durch gesetzliche Bestimmungen festgelegt ist. 
 

§ 3 Tätigkeit der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder; 
Entschädigung 

 
(1) 1Die Tätigkeit der ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder erstreckt sich auf die Mitwirkung bei den 
Beratungen und Entscheidungen des Stadtrats und seiner Ausschüsse. 2Außerdem können 
einzelnen Mitgliedern besondere Verwaltungs- und Überwachungsbefugnisse nach näherer 
Vorschrift der Geschäftsordnung übertragen werden. 
 
(2) Die ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder erhalten für ihre Tätigkeit als Entschädigung einen 
Pauschalbetrag von monatlich 75 Euro, für die notwendige Teilnahme an Sitzungen des Stadtrates 
ein Sitzungsgeld von 75 Euro und für die notwendige Teilnahme an Sitzungen eines Ausschusses 
75 Euro. 
 
(3) 1Stadtratsmitglieder, die Arbeitnehmer sind, haben außerdem Anspruch auf Ersatz des 
nachgewiesenen Verdienstausfalls. 2Selbstständig Tätige erhalten eine Pauschalentschädigung 
von 15 Euro je volle Stunde für den Verdienstausfall, der durch Zeitversäumnis ihrer beruflichen 
Tätigkeit entstanden ist. 3Sonstige Stadtratsmitglieder, denen im beruflichen oder häuslichen 
Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur durch das Nachholen versäumter Arbeit oder 
die Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, erhalten eine 
Pauschalentschädigung von 15 Euro je volle Stunde. 4Die Ersatzleistungen nach diesem Absatz 
werden nur auf Antrag gewährt. 
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(4) Die ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder erhalten für auswärtige Tätigkeit Reisekosten und 
Tagegelder nach den Bestimmungen des Bayerischen Reisekostengesetzes.  
 
(5) Die Absätze 2 bis 4 gelten für den Ortssprecher entsprechend.  
 
(6) Die vom Stadtrat bestimmten Referenten erhalten eine zusätzliche monatliche Entschädigung 
von 75 Euro. 
 
(7) Das vom Stadtrat gemäß § 2 Abs. 2 Satz 2 bestimmte ehrenamtliche Stadtratsmitglied, 
welches den Vorsitz im Rechnungsprüfungsausschuss führt, erhält eine zusätzliche monatliche 
Entschädigung von 75 Euro. 
 
(8) Die von den einzelnen Fraktionen, Fraktionsgemeinschaften und Ausschussgemeinschaften 
bestimmten Sprecher erhalten eine zusätzliche monatliche Entschädigung von 75 Euro. 
 
(9) Fraktionen, Fraktionsgemeinschaften und Ausschussgemeinschaften erhalten für jedes Mitglied 
eine monatliche Unkostenpauschale in Höhe von 30 Euro. 
 
(10) Mitglieder eines vom Stadtrat zu bildenden Umlegungsausschusses erhalten für die 
Teilnahme an Sitzungen des Umlegungsausschusses ein Sitzungsgeld von 75 Euro. 

 
§ 4 Erster Bürgermeister 

 
Der erste Bürgermeister ist Beamter auf Zeit. 
 

§ 5 Weitere Bürgermeister 
 
(1) Der zweite und dritte Bürgermeister ist jeweils Ehrenbeamter. 
 
(2) Die weiteren Bürgermeister erhalten neben der als Stadtratsmitglied gewährten 
Entschädigungen eine weitere Entschädigung nach dem Maß der besonderen Inanspruchnahme 
als kommunaler Wahlbeamter oder kommunale Wahlbeamtin (Art. 53 Abs. 4 KWBG). Die weitere 
Entschädigung wird gemäß Art. 54 Abs. 1 Satz 1 KWBG im Einvernehmen mit den weiteren 
Bürgermeistern durch Beschluss festgesetzt. 
 

§ 6 In-Kraft-Treten 
 
1Diese Satzung tritt am 1. August 2020 in Kraft. 2Gleichzeitig tritt die Satzung zur Regelung von 
Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts vom 29. Juli 2020 außer Kraft.  
 
 
Schrobenhausen, 27.01.2021 
STADT SCHROBENHAUSEN 
 
(Im Original gezeichnet) 
 
Harald Reisner 
Erster Bürgermeister 
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Anlage 1 zur Geschäftsordnung für den Stadtrat der Stadt Schrobenhausen 

 

STADT SCHROBENHAUSEN 
Dienststelle: Hauptamt 

Zugangseröffnung 

für die elektronische Kommunikation 

Stadtratsmitglied 

Name: 

Vorname: 

Straße/Hausnummer: 

PLZ/Ort: 

Persönliche E-Mail-Adresse/De-Mail-Adresse: 

 

nachfolgend Ratsmitglied genannt 

eröffnet hiermit den Zugang für die elektronische Kommunikation mit der 

Stadt Schrobenhausen 

Lenbachplatz 18 

86529 Schrobenhausen 

sitzungsdienst@schrobenhausen.de 

nachfolgend Verwaltung genannt 

Mit Unterzeichnung dieser Erklärung wird die Verwaltung ermächtigt, Einladungen und ggf. damit verbundene 

Dokumente, soweit sie nicht in ein Ratsinformationssystem zum Abruf eingestellt werden, gemäß den Bestimmungen 

der Geschäftsordnung für den Stadtrat elektronisch an die oben genannte Adresse zu versenden. 

Die Zugangseröffnung erstreckt sich ausschließlich auf Einladungen, Dokumente und Mitteilungen, die das Ehrenamt 

als Stadtrat betreffen. 

Die Zugangseröffnung erlischt, wenn sie widerrufen wird bzw. das Ehrenamt endet. 

Das Ratsmitglied ruft in regelmäßigen Abständen (täglich) die unter der oben angegebenen Adresse eingegangene 

elektronische Post ab. Die Versendung von Einladungen zu Sitzungen erfolgt in der Regel bis 18:00 Uhr1. Bei 

technischen Schwierigkeiten, die dazu führen, dass Post nicht abgerufen werden kann, unterrichtet das Ratsmitglied 

unverzüglich die Verwaltung, Herrn Gläßel. 

                                                           

1 Eine E-Mail geht zu, wenn sie im elektronischen Briefkasten des Empfängers oder bei seinem Provider 

abrufbar eingegangen und üblicherweise mit der Kenntnisnahme zu rechnen ist. Der Zugang am gleichen Tag ist unter 

Berücksichtigung der Rechtsprechung (vgl. BayVerfGH v. 15.10.1992 – Vf. 117-VI-91; OLG Düsseldorf v. 19.07.2011 

– I-24 U 186/10), der Kommentarliteratur (vgl. Palandt/Ellenberger, BGB, 78. Aufl. 2019, § 130 BGB Rn. 6, 7a) und 

des Umstands, dass es sich um die Ausübung eines Ehrenamts handelt, jedenfalls bei Eingang bis ca. 18 Uhr 

gewährleistet. 
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Die Verwaltung übermittelt Dokumente insbesondere im nachfolgenden Dateiformat: 

- Adobe Acrobat 

- Rich Text (.rtf) 

- Microsoft Word 

- Microsoft Excel 

- Microsoft PowerPoint 

- Bilddateiformate mit den Endungen .gif; .jpg; .tif; .bmp 

- Komprimierungsformate mit den Endungen .zip und .rar 

Der Ausdruck der übermittelten Dokumente ist erlaubt, als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme aller Ausdrucke aus dem 

Ratsinformationssystem ist Ihr Name als Wasserzeichen hinterlegen. Es ist darauf zu achten, dass unbefugte Dritte 

keinen Zugriff auf die ausgedruckten bzw. übermittelten Dokumente haben. Bei Verwendung von Privatgeräten sollen 

diese entweder ausschließlich selbst benutzt werden oder ist sicherzustellen, dass eine missbräuchliche Verwendung 

durch andere Nutzer mittels Einrichtung einer individuellen Benutzerkennung mit Passwort je Nutzer ausgeschlossen 

wird. Zudem sind folgende Schutzmaßnahmen zu treffen: 

- Schutz des Zugangs zum Privatgerät mit einem individuellen und geheimen Kennwort; 

- Verwendung einer Firewall und von Schutzprogrammen (Antivirenprogramm mit regelmäßigem (möglichst 

täglichen) Update-Service; Anti-Spam; Anti-Phishing; Anti-Spyware); 

- soweit möglich Zugriff auf übermittelte Dokumente über das passwortgeschützte E-Mail- bzw. De-Mail-Konto; 

- Abspeichern von in verschlüsselter Form übermittelten Dokumenten in verschlüsselter Form; 

- regelmäßiges Löschen der temporären Internetdateien vor dem Schließen des Browsers; 

- Löschung der übermittelten Daten und Vernichtung der Ausdrucke der übermittelten Dokumente, sobald diese für 

die Mandatsausübung nicht mehr erforderlich sind. 

Die elektronische Übermittlung von Anträgen des Ratsmitglieds, die in einer Sitzung behandelt werden sollen, erfolgt 

ausschließlich unter seiner/ihrer oben angegebenen Adresse. 

 

 

 

 Schrobenhausen,   

Ort und Datum Unterschrift Ratsmitglied 
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Anlage 2 zur Geschäftsordnung für den Stadtrat der Stadt Schrobenhausen 

 

 

STADT SCHROBENHAUSEN 
Dienststelle: Hauptamt 

 

Datenschutzbelehrung Ratsinformationssystem (RIS) 
(Stand 30.04.2020) 

1. Regelungsgegenstand 
Die Stadt Schrobenhausen stellt ihren Stadtratsmitgliedern über eine Webapplikation oder App 

(Ratsinformationssystem – „RIS“) einen gesicherten Zugriff auf Tagesordnungen der Sitzungen der städtischen 

Gremien, Sitzungsunterlagen, Sitzungsniederschriften (für den öffentlichen Teil der Sitzungen) sowie weitere 

Informationen wie z.B. Pläne etc. zur Verfügung. 

Mit der vorliegenden Datenschutzbelehrung werden einheitliche Regelungen und Voraussetzungen für die Benutzung 

des Ratsinformationssystems geschaffen. Diese Regelungen sollen die Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorschriften 

gewährleisten und verhindern, dass die gespeicherten Informationen in unbefugte Hände gelangen. 

 

2. Geltungsbereich 
Die Datenschutzbelehrung gilt für alle Benutzer des Ratsinformationssystems der Stadt Schrobenhausen und somit 

insbesondere für alle Mitglieder des Stadtrates, die diesen Service wahrnehmen möchten und sich mit den 

nachfolgenden Benutzungsbedingungen einverstanden erklären. 

 

3. Verschwiegenheitspflicht 
Die Stadtratsmitglieder haben als ehrenamtlich tätige Gemeindebürger über die ihnen bei ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit 

bekanntgewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren (Art. 20 Bayerische Gemeindeordnung – GO). 

Dies gilt selbstverständlich auch für alle im Ratsinformationssystem enthaltenen Informationen. 

Da die dort hinterlegten Dokumente eine Vielzahl von verschiedenen personenbezogenen Daten enthalten, sind 

insbesondere auch die allgemeinen Datenschutzvorschriften einzuhalten. 

 

4. Zugangsdaten (Benutzername und Passwort) 
Jeder Benutzer erhält für den Zugang zum Ratsinformationssystem eine persönliche Benutzerkennung. Hierzu legt sich 

jeder Benutzer ein eigenes Passwort fest, das nur ihm persönlich bekannt ist. Benutzername und Passwort müssen 

geheim gehalten werden und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. Auch ein Speichern der Zugangsdaten auf 

dem PC oder im Browser (Programm zum Betrachten von Internetseiten) ist nicht zulässig. 

Das Ausprobieren, Ausforschen und die Benutzung fremder Benutzerkennungen und Passwörter sind nicht zulässig. 

Sollte ein Missbrauch von Benutzerkennungen festgestellt werden, werden diese Benutzerkonten gesperrt. 

 

5. Passwortschutz 
Für den korrekten Gebrauch von Kennwörtern gelten folgende Grundsätze: 

- Das Passwort darf nicht leicht zu erraten sein (z.B. keine Namen, keine Geburtsdaten, keine Kfz-Kennzeichen). 

- Das Passwort muss mindestens acht Zeichen lang sein. Innerhalb des Passwortes muss mindestens ein Buchstabe, 

ein Sonderzeichen und eine Zahl verwendet werden. 

- Initialpasswörter und voreingestellte Passwörter (z.B. bei der erstmaligen Anmeldung) müssen umgehend durch 

individuelle Passwörter ersetzt werden. 

- Das Passwort muss geheim gehalten werden und darf nur dem Benutzer persönlich bekannt sein. 
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- Das Passwort sollte nicht schriftlich fixiert werden. Falls ein Passwort vergessen wird, kann ein neues Passwort über 

das RIS angefordert werden (Alternativ: besteht die Möglichkeit, dies der Verwaltung mitzuteilen. Diese wird das 

Passwort wieder zurücksetzen). 

- Passwörter dürfen nicht auf programmierbaren Funktionstasten gespeichert werden. 

- Ein Passwort ist unverzüglich zu wechseln, wenn es unautorisierten Personen bekannt geworden ist. 

- Die Eingabe des Passwortes muss unbeobachtet stattfinden. 

- Die Weitergabe des eigenen Passworts an andere, auch an andere Ratsmitglieder, ist nicht zulässig und untersagt. 

6. Zugriff 
Sitzungsvorlagen der Verwaltung sind interne Ausarbeitungen für die Ratsmitglieder. Eine Bereitstellung der 

Sitzungsvorlagen und weiterer Sitzungsunterlagen zum Abruf durch Ratsmitglieder setzt voraus, dass Dritte weder 

lesend noch schreibend auf die Unterlagen zugreifen können. Es ist daher darauf zu achten, dass unbefugte Dritte 

keinen Zugriff auf die Daten des Ratsinformationssystems erlangen. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass 

sich nach dem Aufrufen von Internetseiten auf dem Privatgerät (beispielsweise im Cache) noch Teile dieser Daten bzw. 

einzelne Dateien befinden können. Es ist deshalb empfehlenswert, vor dem Schließen des Browsers die temporären 

Internetdateien zu löschen. 

Der Zugang zum verwendeten Privatgerät ist mit einem Kennwort zu schützen (über Betriebssystem, BIOS o.ä.). 

Sofern mehrere Personen das Privatgerät benutzen, darf der Zugriff auf das Ratsinformationssystem nur unter einer 

eigenen, individuellen Benutzerkennung erfolgen, die mit einem Passwort, Fingerabdrucksensor oder einer 

Gesichtserkennung abgesichert ist. Der Zugriff anderer Benutzer muss dadurch ausgeschlossen sein. 

 

7. Verarbeitung 
Soweit Dokumente auf privaten Geräten gespeichert werden, sind sie gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. 

In diesem Fall muss der Zugang zum Privatgerät mit einem individuellen und geheimen Passwort geschützt sein. Bei 

mehreren Nutzern sind verschiedene individuelle Benutzerkennungen mit Passwort je Nutzer und getrennten 

Dateizugriffsrechten einzurichten (vgl. dazu auch Ziffern 5. und 6.; Virenschutz entsprechend Ziffer 8.). 

Die aus dem Ratsinformationssystem heruntergeladenen Dateien sind zu löschen, sobald sie für die Mandatsausübung 

nicht mehr benötigt werden. 

Das Ausdrucken von Dokumenten aus dem Ratsinformationssystem ist erlaubt, als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme 

alle Ausdrucke aus dem Ratsinformationssystem ist der Namen des Nutzers o.ä. als Wasserzeichen hinterlegt. Die 

erstellten Ausdrucke sind gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen und, sobald sie für die Mandatsausübung 

nicht mehr benötigt werden, zu vernichten. 

 

8. Virenschutz 
Auf den privaten Geräten, über die der Zugriff auf das Ratsinformationssystem erfolgen soll, ist ein Virenscanner von 

einem Anbieter zu installieren, der einen regelmäßigen (möglichst täglichen) Update-Service gewährleistet. 

Weiterhin ist die Verwendung einer Firewall oder einer Security Suite (Programm, das mehrere Schutzprogramme 

vereinigt, und mindestens ein Antivirenprogramm und eine Firewall enthält, ggf. ergänzt durch Funktionen wie Anti-

Spam, Anti-Phishing, Anti-Spyware oder eine Kindersicherung) oder vergleichbarer Programme erforderlich. 

9. Verbindlichkeit 
Durch die Unterzeichnung der Empfangsbestätigung und des Kenntnisnahmevermerkes wird diese 

Datenschutzbelehrung als verbindlich anerkannt. 

 

10. Folgen der Nichtbeachtung 
Für die Gewährleistung der Erfordernisse des Datenschutzes ist das Beachten und Einhalten der o.g. Regelungen 

unbedingt erforderlich. Für Schäden, die aus der Nichtbeachtung entstehen, können die Benutzer ggf. in Haftung 

genommen werden bzw. es können sich strafrechtliche Konsequenzen (z.B. § 203 Abs. 2 des Strafgesetzbuchs – StGB; 

§ 23 Abs. 2 des Bayerischen Datenschutzgesetzes – BayDSG) bzw. solche des Ordnungswidrigkeitenrechts (z.B. § 23 

Abs. 1 Nr. 1 BayDSG) ergeben. Auf die Möglichkeit der Verhängung von Ordnungsgeldern bei Verletzung der 

Verschwiegenheitspflichten wird hingewiesen (Art. 20 Abs. 4 GO). 
 



    Amtsblatt der Stadt Schrobenhausen   Nr. 3 / 2021 - 59- 
 

 

Die Onlineausgabe des Amtsblattes ist unter http://www.schrobenhausen.de/amtsblatt abrufbar 

 

 

 

Datenschutzbelehrung Ratsinformationssystem (RIS) 
 

 

_________________________________ 

Name, Vorname 

 

 

Empfangsbestätigung und Kenntnisnahmevermerk 
 

 

Hiermit bestätige ich, dass ich die Datenschutzbelehrung gelesen und in schriftlicher Form erhalten habe. Die Inhalte 

der Datenschutzbelehrung (Stand: 30.04.2020) erkenne ich für mich als verbindlich an. 

Auf die rechtlichen Folgen einer Nichtbeachtung wurde ich hingewiesen. 

 

 

 

 Schrobenhausen,   

Ort und Datum Unterschrift Ratsmitglied 
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Anlage 3 zur Geschäftsordnung für den Stadtrat der Stadt Schrobenhausen 

 

 

STADT SCHROBENHAUSEN 
Dienststelle: Hauptamt 

Erhebung personenbezogener Daten und Einwilligung zur Veröffentlichung 

personenbezogener Daten 
 

Bitte zurücksenden oder FAXEN! 

An 

Stadt Schrobenhausen 

- Hauptamt - 

Mail: hauptamt@schrobenhausen.de 

Fax: 08252 – 90 225 

 

Erhebung personenbezogener Daten der Ratsmitglieder und Ortssprecher für die Wahlperiode 2020 bis 2026 

 

Name: ____________________________________ 
Vorname: ____________________________________ 
Geburtsdatum: ____________________________________ 
Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ/Ort): 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

Telefonnummer (Erreichbarkeit tagsüber): __________________________________ 
FAX-Nummer: __________________________________ 
E-Mail-Adresse: __________________________________ 
Bankverbindung (wird für die Abrechnung der Entschädigungen nach Art. 20a GO zwingend benötigt): 

IBAN: _______________________________________________________________________________ 
Bank: _______________________________________________________________________________ 
Zugehörigkeit zu einer Partei/Wählergruppe: ______________________________________ 
Geplante Fraktionszugehörigkeit: ______________________________________ 
Geplante Ausschussgemeinschaft ab 01.05.2020 
mit 

______________________________________ 

Die oben genannten personenbezogenen Daten dürfen seitens der Stadt Schrobenhausen im Zusammenhang mit der 

Wahrnehmung Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit als Ratsmitglied erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Die 

Verarbeitung der Daten erfolgt gemeindeintern. 

Für die Veröffentlichung bestimmter personenbezogenen Daten durch die Stadt Schrobenhausen wird nachfolgend Ihre 

gesonderte Einwilligung eingeholt. 

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Erhebung personenbezogener Daten ab Seite 3 dieses Formulars. 

 

Einwilligung zur Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet und in 

Printerzeugnissen der Stadt Schrobenhausen 
Zu den Aufgaben der Stadt gehört grundsätzlich auch die Information der Bürgerinnen und Bürger über das Organ des 

Stadtrats. 

Die Veröffentlichung von Name, Vorname, Zugehörigkeit zu einer Partei oder Wählergruppe sowie Funktion 

(z.B. Ausschussmitglied, Referent) der Ratsmitglieder ist daher bereits aufgrund gesetzlicher Normen zulässig, 

die Einholung einer gesonderten Einwilligung insoweit nicht erforderlich. Dem Ratsmitglied steht diesbezüglich nur ein 

Widerspruchsrecht nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO zu, wenn Gründe vorliegen, die sich aus seiner besonderen Situation 

ergeben. 

Sollten Sie nachfolgend von diesem Widerspruchsrecht durch Ankreuzen des Feldes „Widerspruch“ Gebrauch machen, 

erfolgt eine Prüfung der Voraussetzungen des Art. 21 Abs. 1 DSGVO durch die Stadt Schrobenhausen. 

Name ☐ Widerspruch (Art. 21 Abs. 1 DSGVO) 

Vorname ☐ Widerspruch (Art. 21 Abs. 1 DSGVO) 

Zugehörigkeit Partei/Wählergruppe ☐ Widerspruch (Art. 21 Abs. 1 DSGVO) 

Funktionen (z.B. Ausschussmitglied, Referent) ☐ Widerspruch (Art. 21 Abs. 1 DSGVO) 

mailto:hauptamt@schrobenhausen.de
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Die Veröffentlichung weiterer Informationen (Anschrift, private Kontaktdaten, Alter, Bild) darf dagegen nach 

Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 Buchst. a, Art. 7 DSGVO nur mit nachfolgender Einwilligung des betreffenden Ratsmitglieds 

erfolgen. Die Einwilligung ist jederzeit widerruflich. 

Hiermit erkläre ich mich in jederzeit widerruflicher Weise einverstanden bzw. nicht einverstanden mit der 

Veröffentlichung folgender meiner personenbezogenen Daten auf der Homepage und in Printerzeugnissen der 

Stadt Schrobenhausen. 

 

Anschrift ☐ einverstanden ☐ nicht einverstanden 

Telefonnummer ☐ einverstanden ☐ nicht einverstanden 

E-Mail-Adresse ☐ einverstanden ☐ nicht einverstanden 

Alter (Jahr der Geburt) ☐ einverstanden ☐ nicht einverstanden 

Bild (Porträt) ☐ einverstanden ☐ nicht einverstanden 
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Erhebung personenbezogener Daten ab Seite 5 dieses Formulars. 

 

Das zur Veröffentlichung von mir freigegebene Bild 

☐ sende ich gesondert via E-Mail im elektronischen JPG-Format an Herrn Gläßel bzw. 

☐ liegt in Papierform/ausgedruckt diesem Formblatt bei. 
Von der Abgabe dieses Formblattes unberührt bleiben Erklärungen betreffend die Annahme der Wahl sowie der 

Ableistung des Eids/Gelöbnisses (vgl. Art. 47 bis 49 GLKrWG; Art. 31 Abs. 4 GO). 

Änderungswünsche oder Änderungen in den Daten, insbesondere hinsichtlich der Bankverbindung, werde ich 

umgehend schriftlich bei der Gemeinde/Stadt anzeigen. 

 

      

Ort, Datum                       Unterschrift Ratsmitglied 
 

 

 

Information nach Art. 13 DSGVO 

 

1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 
Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist: 

Stadt Schrobenhausen 

Erster Bürgermeister Harald Reisner 

08252 - 90 240 

buergermeister@schrobenhausen.de 

 

2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 
Unseren behördlichen Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter: 

Stadt Schrobenhausen 

Datenschutzbeauftragter  

Christoph Gläßel 

Lenbachplatz 18 

86529 Schrobenhausen 

08252 – 90 244 

datenschutz@schrobenhausen.de 

 

3. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 
Die Stadt Schrobenhausen verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten zum Zwecke der Ausübung Ihres Mandats, der 

Abwicklung des Sitzungsdienstes, der Besetzung der Ausschüsse und der Gewährleistung eines ordnungsgemäßen 

Geschäftsgangs sowie zur Information der Bürgerinnen und Bürger über das Gemeindeorgan Gemeinderat. 

Rechtsgrundlagen der jeweiligen Datenverarbeitung sind 
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- Art. 4 Abs. 1, Art. 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BayDSG i.V.m. den Art. 19 bis 20a, Art. 29 bis 60a GO sowie den 

Regelungen der Geschäftsordnung des Gemeinderats/Marktgemeinderats/Stadtrats hinsichtlich der gemeindeintern 

zu verarbeitenden Daten; 

- Art. 4 Abs. 1 und Art. 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BayDSG hinsichtlich der Veröffentlichung von Name, Vorname, 

Zugehörigkeit zu einer Partei oder Wählergruppe sowie Funktion der Ratsmitglieder; 

- Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 Buchst. a, Art. 7 DSGVO hinsichtlich der Verarbeitung und Veröffentlichung der sonstigen 

personenbezogenen Daten. 

 

4. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der 
personenbezogenen Daten 
Ihre personenbezogenen Daten werden weitergegeben an: 

- Bedienstete/Organisationseinheiten innerhalb der Gemeinde 

- komuna GmbH (Auftragsverarbeiter, Anbieter vom Ratsinformationssystem) 

- die Öffentlichkeit bei Veröffentlichung auf der Homepage oder im Amts- oder Mitteilungsblatt. 

 

5. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 
Die Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt bis zur Beendigung Ihres Mandats als Ratsmitglied und 

Abwicklung der hieraus entstandenen Rechte und Pflichten. 

 

6. Betroffenenrechte 
Hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stehen Ihnen nach der DSGVO folgende Rechte zu: 

Sie haben das Recht auf Auskunft über die von der Stadt von Ihnen verarbeiteten personenbezogenen Daten sowie auf 

weitere mit der Verarbeitung zusammenhängende Informationen (Art. 15 DSGVO). 

Für den Fall, dass personenbezogene Daten über Sie nicht (mehr) zutreffend oder unvollständig sind, können Sie eine 

Berichtigung und ggf. Vervollständigung dieser Daten verlangen (Art. 16 DSGVO). Unabhängig davon wird in diesen 

Fällen dringend um Berichtung und Vervollständigung der Daten gebeten, um die in Nr. 3 genannten Aufgaben bzw. 

Zwecke ordnungsgemäß erfüllen zu können. 

Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, können Sie die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten (Art. 17 

DSGVO) oder die Einschränkung der Verarbeitung dieser Daten verlangen (Art. 18 DSGVO). Das Recht auf 

Löschung nach Art. 17 Abs. 1 und 2 DSGVO besteht jedoch unter anderem nicht, wenn und soweit die Verarbeitung 

personenbezogener Daten erforderlich ist zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in 

Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt. 

Im Übrigen können Sie aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, der Verarbeitung Sie 

betreffender personenbezogener Daten jederzeit widersprechen (Art. 21 DSGVO). Sofern die gesetzlichen 

Voraussetzungen vorliegen, verarbeiten wir in der Folge Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr. 

Sie haben das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde im Sinn des Art. 51 DSGVO über die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten zu beschweren. Zuständige Aufsichtsbehörde ist der Bayerische Landesbeauftragte für den 

Datenschutz (vgl. https://www.datenschutz-bayern.de, Rubrik „Landesbeauftragter – Kontakt“). 

 

7. Widerrufsrecht bei Einwilligung 
Sie haben das Recht, Ihre oben erklärte Einwilligung zur Veröffentlichung Ihrer Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-

Adresse, Ihres Alters und Bildes jederzeit zu widerrufen (Art. 7 Abs. 3 DSGVO). Der Widerruf wirkt erst für die 

Zukunft; das heißt, durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 

erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 
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Pressemitteilung Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen vom 21.02.2021 
„Auch Jüngere können sich jetzt schon für die Corona-Schutzimpfung registrieren“ 
 

Derzeit erreichen Lieferungen des AstraZeneca-Impfstoffs den Landkreis. Dieser Impfstoff ist bisher 
lediglich für Menschen unter 65 Jahren zugelassen. Deshalb können sich auch jüngere 
Landkreisbürgerinnen und -bürger jetzt schon für eine Corona-Schutzimpfung anmelden, da sie mit einer 
baldigen Impfung nach der erfolgreichen Registrierung rechnen können. 
Bürgerinnen und Bürger, die einen Internet-Zugang besitzen, werden darum gebeten, sich online 
anzumelden. Über das Registrierungsportal https://impfzentren.bayern können sich alle Impfwilligen 
registrieren lassen.  
 
Wer keine Möglichkeit besitzt, sich online zu registrieren, kann sich im Impfzentrum des Landkreises 
Neuburg-Schrobenhausen telefonisch anmelden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind von Montag bis 
Samstag, von 8 bis 16 Uhr, erreichbar. Unter der Rufnummer 08252/94400 ist eine Anmeldung für eine 
Corona-Schutzimpfung möglich.  
 
Sollte die Nummer belegt sein, werden die Bürgerinnen und Bürger darum gebeten, zu einem späteren 
Zeitpunkt anzurufen. Gerade um die Mittagszeit und am Nachmittag sind die Leitungen nicht so stark 
frequentiert. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Impfzentrums benötigen für die Registrierung den 
Namen, Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer und Informationen zu Vorerkrankungen. Die Impfung ist 
auf alle Fälle kostenfrei. 
 
Registriert werden auch bettlägerige Personen. Dazu bitte bei der telefonischen Anmeldung auf die 
Bettlägerigkeit hinweisen, damit ein mobiles Impfteam für eine Impfung zu Hause eingeplant werden kann.  
Bitte beachten: Bei der Registrierung werden keine Termine vergeben. Für eine konkrete 
Terminvereinbarung werden die registrierten Personen zu einem späteren Zeitpunkt aufgefordert. Die 
Terminvergabe erfolgt automatisch nach einer festen Reihenfolge, die von der Ständigen Impfkommission 
festgelegt ist.  
 
 

Kontakt zum Impfzentrum 

 
Wir helfen Ihnen gerne weiter: 

 

E-Mail: impfzentrum@kkh-sob.de  

Telefon: 08252/94 400  

Erreichbarkeit: Montag bis Samstag, von 8 bis 16 Uhr  

  

https://impfzentren.bayern/
mailto:impfzentrum@kkh-sob.de


- 64-                Amtsblatt der Stadt Schrobenhausen   Nr. 3 / 2021 

 

 

Die Onlineausgabe des Amtsblattes ist unter http://www.schrobenhausen.de/amtsblatt abrufbar 

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 132“ GE Betriebsgelände BAUER – Bürogebäude“ für 
die Grundstücke Fl. Nr. 1567 (Teilfläche) der Gemarkung Schrobenhausen; Frühzeitige 
Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 13 a Abs. 3 Satz 1 i. v. m. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB 
 
Der Stadtrat der Stadt Schrobenhausen hat am 26.01.2021 den Beschluss für die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 132 „Betriebsgelände Firma BAUER – Bürogebäude“ für das Grundstück Fl. 
Nr. 1567 (Teilfläche), Gemarkung Schrobenhausen gefasst.  
 
Im Bebauungsplan soll das Grundstück als Gewerbegebiet nach § 8 BauNVO ausgewiesen 
werden, um die baurechtlichen Voraussetzungen für ein Bürogebäude zu schaffen. 
 
Das geplante Bürogebäude soll folgende Eckpunkte enthalten: 
 

- Geschossigkeit: 4 Vollgeschosse 

- Höhe: ca. 15 m  

- Länge: ca. 55 m 

- Breite: ca. 17 m 

 
Die Öffentlichkeit kann sich nun bis spätestens 19.04.2021 im Eingangsbereich des Stadtbauamtes 
der Stadt Schrobenhausen Lenbachplatz 6, während der allgemeinen Dienststunden (Mo.-Fr. 8.00-
12.30 Uhr; Mo., Di. und Do. 14.00-16.00 Uhr) über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung 
informieren und gegebenenfalls Anregungen vorbringen. 
 
Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a BauGB aufgestellt. 
Gemäß §13a Abs. 3 S. 1 Nr. 1 BauGB wird darauf hingewiesen, dass der Bebauungsplan ohne 
Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 geändert wird. 
 
Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass der Bebauungsplan mit Festsetzung und Begründung 
anschließend gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer eines Monats öffentlich ausgelegt wird. 
Darüber wird erneut öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
Hinweise zum Datenschutz nach Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung(DSGVO): 
Falls im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung eine Stellungnahme zum in 
Aufstellung/Änderung/Aufhebung befindlichen Bauleitplan abgegeben wird, wird die Stellungnahme 
im entsprechenden Verfahren verarbeitet. Weitere Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten 
und Ihre Rechte bei der Verarbeitung Ihrer Daten können auf der städtischen Internetseite unter 
www.schrobenhausen.de/de/Bauen-Wirtschaft/Aktuelle-Bauleitplanverfahren/Informationen-
Datenschutz abgerufen werden. 
 
Schrobenhausen, den 03.03.2021 
STADT SCHROBENHAUSEN 
 
(im Original gezeichnet) 
 
Harald Reisner 
Erster Bürgermeister 
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Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 133“ GE Betriebsgelände BAUER – Parkdeck“ für die 
Grundstücke Fl. Nrn. 1456/229 und 1456/173 der Gemarkung Schrobenhausen; Frühzeitige 
Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 13 a Abs. 3 Satz 1 i. v. m. § 2Abs. 1 Satz 2 BauGB 
 
Der Stadtrat der Stadt Schrobenhausen hat am 26.01.2021 den Beschluss für die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 133 „Betriebsgelände Firma BAUER – Parkdeck“ für die Grundstücke Fl. 
Nrn. 1456/229 und 1456/173 der Gemarkung Schrobenhausen gefasst. 
 
Für die oben genannten Grundstücke gibt es bereits einen Bebauungsplan. Dieser sieht jedoch 
das nun geplante Parkdeck nicht vor. 
Im Bebauungsplan soll das Grundstück als Gewerbegebiet nach § 8 BauNVO ausgewiesen 
werden, um die baurechtlichen Voraussetzungen für ein Parkdeck zu schaffen. 
 
Das geplante Parkdeck soll folgende Eckpunkte enthalten: 
 

- 5 Parkebenen 

- Höhe: ca. 13 m  

- Länge: ca. 88,5 m  

- Breite: ca. 20,5 m 

 
Die Öffentlichkeit kann sich nun bis spätestens 19.04.2021 im Eingangsbereich des Stadtbauamtes 
der Stadt Schrobenhausen Lenbachplatz 6, während der allgemeinen Dienststunden (Mo.-Fr. 8.00-
12.30 Uhr; Mo., Di. und Do. 14.00-16.00 Uhr) über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung 
informieren und gegebenenfalls Anregungen vorbringen. 
 
Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a BauGB aufgestellt. 
Gemäß §13a Abs. 3 S. 1 Nr. 1 BauGB wird darauf hingewiesen, dass der Bebauungsplan ohne 
Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 geändert wird. 
 
Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass der Bebauungsplan mit Festsetzung und Begründung 
anschließend gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer eines Monats öffentlich ausgelegt wird. 
Darüber wird erneut öffentlich bekannt gemacht. 
 
Hinweise zum Datenschutz nach Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung(DSGVO): 
Falls im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung eine Stellungnahme zum in 
Aufstellung/Änderung/Aufhebung befindlichen Bauleitplan abgegeben wird, wird die Stellungnahme 
im entsprechenden Verfahren verarbeitet. Weitere Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten 
und Ihre Rechte bei der Verarbeitung Ihrer Daten können auf der städtischen Internetseite unter 
www.schrobenhausen.de/de/Bauen-Wirtschaft/Aktuelle-Bauleitplanverfahren/Informationen-
Datenschutz abgerufen werden. 
 
Schrobenhausen, den 03.03.2021 
STADT SCHROBENHAUSEN 
 
(im Original gezeichnet) 
 
Harald Reisner 
Erster Bürgermeister 
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Bekanntmachung nach § 50 Abs. 5 des Bundesmeldegesetzes über das Widerspruchsrecht 
 gegen Melderegisterauskünfte an Parteien und Wählergruppen 
 

Nach § 50 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes (BMG) darf die Gemeinde als Meldebehörde im 
Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen den Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von 
Wahlvorschlägen Auskunft aus dem Melderegister über Vor- und Familiennamen, Doktorgrade und 
Anschriften von Wahlberechtigten erteilen, die nach ihrem Lebensalter bestimmten Gruppen zugeordnet 
werden (sog. Gruppenauskunft). Die davon Betroffenen haben das Recht, der Übermittlung ihrer Daten zu 
widersprechen. Dieser Widerspruch kann schriftlich oder mündlich bei der Meldebehörde eingelegt 
werden; er bedarf keiner Begründung, ist von keinen Voraussetzungen abhängig und gilt solange, bis er 
durch eine gegenteilige Erklärung widerrufen wird.  
 
Die Gemeinde bzw. Meldebehörde darf, falls einer Datenübermittlung nicht widersprochen wurde, Daten 
nur in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorausgehenden Monaten übermitteln.  
 
Schrobenhausen, 19.02.2021 
 
(im Original gezeichnet) 
 
Harald Reisner 
Erster Bürgermeister 
 
 

 

Vollzug der Wassergesetze;  
Einleiten von Mischwasser aus dem Entlastungsbauwerk BÜ 14 im Ortsteil Mühlried in den 
Rollgraben durch Stadtwerke Schrobenhausen KU 
 

Das KU Stadtwerke Schrobenhausen hat mit Schreiben vom 29.05.2020 die gehobene Erlaubnis für das 
Einleiten von Mischwasser aus dem umzubauenden RÜ 14 in einen Stauraumkanal (SK 14) mit einem 
Beckenüberlauf (BÜ 14) in den Rollgraben beantragt.  
 
Das Landratsamt Neuburg- Schrobenhausen hat nun mit Bescheid vom 26.08.2020 AZ 320-641-1/3 die 
gehobene Erlaubnis zur Benutzung des Rollgrabens (Gewässer 3. Ordnung) durch Einleiten gesammelter 
Abwässer aus der Entlastungsanlage SK 14 über das Entlastungsbauwerk BÜ 14 erteilt.  
  
Entsprechend Art. 74 Abs. 4 S. 2 BayVwVfG wird nun eine Ausfertigung des Bescheides mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung und einer Ausfertigung des Planes in der Stadt Schrobenhausen, Lenbachplatz 6, 
Eingangsbereich, 86529 Schrobenhausen zwei Wochen zur Einsicht (12.03.2021 bis 25.03.2021) ausgelegt. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass der Genehmigungsbescheid mit dem Ende der Auslegungsfrist auch 
gegenüber denjenigen betroffenen als zugestellt gilt, denen er nicht gesondert bekanntgegeben wurde. 
 
Diese Bekanntmachung finden Sie auch auf der Homepage des Landratsamtes Neuburg-Schrobenhausen 
(http://www.neuburg-schrobenhausen.de/amtliche-bekanntmachungen). 
 
Schrobenhausen, den 09.03.2021 
STADT SCHROBENHAUSEN 
 

(im Original gezeichnet) 
 

Harald Reisner 
Erster Bürgermeister 

http://www.neuburg-schrobenhausen.de/amtliche-bekanntmachungen

